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Verordnung .
Wann die Nothdurft bey ihigen theuren Zeiten und dem daher sowohl für den Lands

mann überhaupt , als für die armen und geringen Eingeseffenen insonderheit , zu besorgens
den Getraydemangel erfordert , daß die unterm zten Nov. a . c . , abseiten königl . Regierung
und Cammer ergangene Verordnung , nach welcher von jedem Jücke Landes , in den Marschen ,

ausser dem , was die Eigenthümer zum Saatkorn und zur Haushaltung nöthig haben , eine
gewisse Quantität Getrände aufgeföldert werden soll , um solches , im Rothfall , gegen billige
Bezahlung , an die Aemter , abzuliefern auch auf den Geestdistricten extendiret und daselbst
ein gleiches , wegen des , auf den Geesten wachsenden Geträydes , angeordnet werde , haupt

sächlich , weil dadurch , obgleich die Ausfuhre von Rocken , Waitzen , Bohnen und Buchwait
zen , als denjenigen Producten , welche besonders anf der Geeft cultiviret werden , ohnehin nach

wie vor verboten bleibet , dennoch in jedem Districte ein nothdürftiger Borrath für Arme und
Geringe fich findet , und nicht erst im Nothfalle dahin transportiret werden darf ; Als wird

hiemittelst abseiten königl . Eaminer nach Maasgabe des aus königl . deutschen Cammer ers

haltenen Auftrages , angeordnet und bekannt gemachet : 1 ) daß alle und jede Eigenthümer

auf den Geesten , ausser dem , zur ibrer Haushaltung und Aussaat nöthigen Getrände , von

demjenigen Geträyde , so fie vorråthig haben , es sey Waitzen , Rocken , Gersten oder Haber ,

eine den Marschen proportionirliche Quantität , aufsoldern sollen , dergestalt , daß ein voller

Hausmann acht Tonnen Rocken oder Waitzen , oder wann er davon nichts vorråthig hat ,

an dessen Statt acht Tonnen Gersten und vier Tonnen Haber aufschütten und liegen lasse ;

doch sind die Besitzer fehr groffer Bauen und Stellen nach dem Berhältniffe , daß 40 Jück auf

eine Bau zu rechnen , höher anzusehen , welches dem pflichtmäßigen Ermessen der Beamten

aufgegeben und überlassen wird . 2 ) daß die dreyviertheil , halbe und einviertheil Bauen

nach dem Verhältniß gegen die volle Bauen , das Getrände aufsöldern . 3 ) daß von einer
alten Kötheren zwey Tonnen Rocken oder Waitzen oder an deffen Statt zwey Tonnen Gerste

und eine Tonne Haber , und 4 ) von einer neuen Kötherey oder Brinksiterey , wobey Saat
land vorhanden , eine Tonne Rocken oder Waitzen , oder dafür eine Tonne Gersten und eine

halbe Tonne Haber aufgeföldert werde . ) daß die Besitzer adelich freyer Güter und Lände

reyen , auch der Confiftorialsäßigen , Berhältnißmäßig , gleichfalls nach der Grösse ihrer Lån
dereyen , einen Vorrath von Getrårde aufföldern und dazu von dem Beamten anzusetzen seyen

und 6 ) daß sich übrigens diese Anordnung in allen Stücken auf die Verordnung vom 7ten

Nov. gründe , mithin die auf die Uebertreter daselbst gesetzte Strafe auch hier eintrete , den

Eigenthümern die nach selbiger versprochene Bezahlung für die Gerfte und Haber gleichfalls
geleistet , auch der Rocken und Waitzen nach einem billigmåßigen Preiße bezahlet werden solle,

wenn von demjenigen Geträyde , so ausserhalb Landes zu führen verstattet ist , etwas ausges

führet wird , gleichmäßig der gebente Sheil zurück zu lassen und aufzuföldern sey , auch die

Geeftbeamte , so , wie es denen in der Marsch in mehr benannter Verordnung aufgegeben

worden , die nöthige Veranstaltungen und Untersuchungen anzustellen , und diese Anordnung
öffentlich bekannt zu machen , auch daß solcher in allen befolget werde , verantwortlich zu

besorgen haben .
Königl . Cammer zu Oldenburg , den 21ften Nov . 1771 .

J . G. v . Hendorff .von Ahlefeldt . Fr . W. v . Hendorff .



I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .

1 ) Es ist der Terminus zum Verkauf , der im Zuchthause verseßten Sa
chen , auch des Letren und wollen Garns 2c. bis auf den 7ten Dec a .
c. , binaus gefeßet , alsdann auch diererley Sorten rauch und einige
Stangen Rapperoback , mit verkauft werden sollen .

2 ) Frerich Tye , Hausmann zur Ape , hat von Gerhard Hinrich Scheel .
ken , als Besizern von Rowolds adelich freven Kötheren , zur Ape ,
denjenigen Zehnten , welchen vorbefagterScheelfen bisher ein Jahr um
das andere von seiner , des Frerich Eye , Stelle genossen , fäuflich ero
standen .

Die Angabe ist am 6ten Febr . a . f . , auf hiesiger königl . Regier
rungs Canzeley .

3 ) Joh . Hlurich Neuhaus , zur Barken , hat ein kleines Heuerhaus nebst
3 Scheffel Saatlandes , an Joh . Schmidt , zur Stuhr , verkauft .

Die Angabe ist den 17ten Dec . , beym königl . Delmenhorstischen
Landgerichte .

4 ) Hinrich Poppe , zur Hohenböcken , hat 9 Scheffel Saatland , an Arend
Have , daselbst , verkauft .

Die Angabe ist den 18ten Sept . a . c. , beym königl . Delmenhorsti
schen Landgerichte .

5 ) Wider Magnus Oetken , zu Hiddigwarden , in der Vogtey Berne , ento
tehet Schuldenhalber , ein Concurs , beym königl . Delmenhorstischen
Landgerichte .

( 1 ) Die Angabe ist am 16ten Dec . ( 2 ) Deduction den 14ten
an . a . f . ( 3 ) Prioritat Urtheil den 2 sten Jan . . ( 4 )

Bergantung oder Löse den 11ten Febr . a . c.

6 ) Henrich Oltmanns , zu Methen , hat seine, zur Jade , bey Chorengels
Hause belegene s Jück , vormahls sogenannte Helschenburgs Land ,
an Jürgen Lammers , zum Jader Berge , verkauft und übergeben .

Die Angabe ist den 18ten Dec . , beym königl . Neuenburgischen
Landgerichte .

7 ) Frerich Röben , zu Raftede , hat von feiner gekauften Düsers Köthe
rey einen Kamp von 12 Scheffel Saat groß , imgleichen seine , zu
Hankhausen belegene neu zugegrabene Kötherey , an Lambert Lamberts ,
vertauscht .

Die Angabe ist den 18ten Dec . , beym königl . Neuenburgischen
Landgerichte .



8 ) Wider Harm Alert Reilie , Häusling zu Edeweg , in der Vogten Zwi
schenahn , entstehet Schuldenhalber , beym fönigl . Neuenburgischen
Landgerichte , Concursus Creditorum .

( 1 ) Die Angabe ist den 16ten Dec . ( 2 ) Deduction den 8ten
Jan . a . f . ( 3 ) Prioritat Urtheil den 23sten ejusd . ( 4 )
Bergantung oder Löse , den sten Febr .

9 ) Wider Frerich Battermann , Blinkfiger zu Raftede , ist gleichfalls bey
ebengedachten königl . Landgerichte , Schuldenhalber , ein Concurs er
tannt .

( 1 ) Die Angabe ist den 8ten Jan . ( 2 ) Deduction den 22sten
ejusd . ( 3 ) Prioritat Urtheil den 6ten Febr . ( 4 ) Ver .
gantung oder Löse den 22sten Febr . a . f .

10 ) Johann , igo dessen Sohn , Eplert Bruns , zu Edeweg und dessen
Beystand , ist gesonnen , einen zugenommenen Placken , von ohngefähr
3 Scheffel Saat groß , einen Placken von ohngefähr ein Jück 156
Rutben , einen Placken Weideland , von ohngefähr 2 Jück 8 Ruthen
und ein neues Wohnhaus mit dem Grund , von ohngefähr 33 Schef
fel Saat groß , zu Befriedigung seiner Creditoren , den 11ten Januar
1772 . , in Johann Bruns Haufe , zu Edeweg , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 8ten Jan . a. f . , beym königl . Neuenbur
gischen Landgerichte .

11 ) Es soll dem Johann Rode , Kother , zur Schwenburg , ohne seines
Curatoris , Berend Bartels jun . , Hausmann , zur Echwenburg , Ein .
willigung , niemand nichts borgen , anleihen , oder nachtheilige Hand
lungen mit ihm pflegen .

#2 ) Es wird hiermit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß der Weisgerber , Amts .
meister , Christian Dreyer , von dem Weisgerber , Amtsmeister , Gerd Pauls , dessen
an der langen Strasse , belegenes Haus , nebst Gerberhof , fäuflich an fich gebracht
habe , und daß diejenigen , so hieran einigen An oder Beyspruch zu haben ver
meinen , sich damit am 7ten Jan . 1772 , in Curia hieselbst , bey Strafe des ewigen
Stillschweigens , gehörig anzugeben schuldig seyn sollen .

Decretum Oldenburg in Euria , den 21sten Nov. 1771 .

Die Getrayde Preise sind den vorigen gleich .

II . Privatfachen .
1) Johann Höbken , zum Frieschenmohr , sind vor 14 Tagen , 3 Schweine, nemlichzwey

verschnittene Hauer , und eine Sau , des Nachts aus dem Koven weggekommen .
Wer ihm solche anweisen kan , erhält eine gute Belohnung . Auch hat er 2zwey .
jährige rothbraune Pferde , von guter Statur , imgleichen einen drenjährigen schwar
zen Hengst , mit einem Rammskopf , zu verkaufen , und kan die Bezahlung allen .
falls bis Maytag ausgesetzet werden .



2 ) Die Wittwe Adams , will ihr in der Kurwieckstraffe , neben Herrn Stroms Haufe ,

belegenes Hans , auf Ostern 1772 anzutreten , verheuern .

3 ) In der Nacht , vom 18ten auf den 19ten dieses , ist ein Fischkessel , welcher einen

Eymer enthält , und wo in der Seite des Bodens sich ein kleines Loch befindet , von

Hånden gekommen . Wer dem Mauermeister , Oltmanns , Rachricht davon geben

fan , erhält nebst Berschweigung seines Namens , eine gute Belohnung .

4 ) Wer den , dem Herrn Trentepohl , zu Westerstede, zugehörigen , in der Wichelstrasse,
vor dem Harenthor , zwischen Herrn Stroms und Ldnjes Günter Mönnichs , Går :

ten , belegenen Garten , welcher mit einem guten Haufe versehen , zu kaufen Belic

ben hat , wolle fich desfalls chestens bey dem Herrn Subconrector , Roth , melden .

3 ) Jacob und Jürgen Zimmermann , zu Strückhaufen , haben als Vormünder , von
weyl . Dirk Bruns Sohn , 25 Rthlr . in Golde , sofort 3insbar zu belegen .

6 ) Bey dem Postfchreiber , Mfr . Schwarting , und Schulhalter , Hrn . Hoyer , allhie in

der Stauftraffe , find Wünsche , auf das Jahr 1772 , und zwar Scherz und ernst

hafte , 4 Bogen stark , und freundschaftliche und zärtliche , 2 Bogen stark , der Bogen

zu 6 Grote courant zu haben .

7 ) Diederich Christopher Addicks , zu Lienen , will seine Kötherstelle , zu Oberhammel :

warden , am Deiche belegen , so jeho von Lönnies Addicks bewohnt wird , auf

3 Jahr wiederum verheuern , als von Maytag 1772 bis 1775 , auch fan auf Vers

langen , der Heuermann 6 Jück Land welche nahe hinterm Hause , dabey bekommen ,

im grünen zu gebrauchen .

8 ) Es werden alle und jede , die noch Neuenfelder und Witbeckersburger Vorwerksheuer

restiren , hierdurch erinnert , solche in nächster Woche zu bezahlen , wenn ihnen

nicht Kosten gemachet werden sollen .

Oldenburg , den 23sten November 1771 .
Wardenburg .

9 ) Der Hr . Verwalter Thiele , im Wayfenhause zu Varel , lässet hiedurch bekannt machen :

daß er gesonnen sey, am zten Dec. dieses J . , wird seyn Dienstag nach dem ersten

Advent , Mittags , um i Uhr , öffentlich , verkauffen zu lassen : verschiedene ruch,

tige Pferde , sechs Stück milchende Kühe , zwey Quenen , drey Ochsen , sechsKälber ,

alles von sehr guter Race und in gutem Stande ; und werden diejenige , welche

hievon etwas zu kauffen gesonnen , ersuchet , sich am besagten Tage und Stunde ,

im Wayfenhause , zu Varel , einzufinden . Auswärtige können , da die Viehseuche

feit April , d. J . , hier nicht verspåret worden , gute Gesundheitspasse bekommen.
Barel , den 21ften Nov . 1771 .

10 ) Bey dem Postschreiber, Monf . Schwarting biefelbst, sind von denen in Lauenburg
herausgekommenen königl . Churfürstl . Braunschweig Lüneb . genealogischen Ea

lender , auf das Jahr 1772 , worinn auffer einer grossen Menge und Mannigfal

tigkeit , nüglicher und angenehmer Auffäße , auch 12 Kupfertafeln eingerückt , und

das Titelblatt mit dem wohlgetroffenen Bildniffe Ihrer königl . Hoheit , des Prin

jen von Wallis , gezieret ; deutsch zu 39 und französisch zu 48 Grote , in Golde ,

in Commißion zu haben .

In dem vorigen Stücke dieser wöchentlichen Anzeigen , ist in dem Auffage von C. H. Bruhn ,
für die Zahl 37 + zu lesen : 73 .
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